
Gemeinnützige Gesellschaft und ihre Ortssektionen

Wir helfen … mit Ihrer Unterstützung.
Werden Sie Mitglied!

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Pfäffikon
Postfach 307 | 8330 Pfäffikon
Telefon 043 355 61 11 | info@ggbp.ch | www.ggbp.ch



Unterstützung

– von Privatpersonen in Not

– Ausrichtung von Stipendien an  
Jugendliche und Erwachsene

– von sozialen, kulturellen und  
sportlichen Anlässen

– der Bibliotheken im Bezirk Pfäffikon

– der unentgeltlichen Rechtsauskunftsstelle  

Zürcher Oberland RZO www.rzo-wetzikon.ch

Hier setzen sich die GGBP und ihre Ortssektionen ein:

Näheres zum Engagement der GGBP erfahren 
Sie auf unserer Website www.ggbp.ch.

Förderung der Freiwilligenarbeit

Die GGBP kurz erklärt
Die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Pfäffikon (GGBP) wurde im Jahr 1836 

als Verein gegründet. In früheren Jahren war die GGBP die Trägerin der Bezirksspar- 

kasse, das heisst der Vorgängerin der heutigen Clientis Zürcher Regionalbank. Auch das  

ehemalige Pestalozziheim wurde von der GGBP gegründet und geführt, bis es im Jahr 

2006 in die selbstständige Stiftung Buechweid überführt wurde, die in Russikon ein 

Wohn- und Schulheim für Kinder und Jugendliche führt.

Heute engagieren sich die GGBP und ihre Ortssektionen in den Gemeinden des Bezirkes 

Pfäffikon in den folgenden Bereichen: Ausrichtung von Beiträgen an in Not geratene Per-

sonen, Ausrichtung von Stipendien an Jugendliche und Erwachsene, Unterstützung der 

öffentlichen Bibliotheken sowie von kulturellen, sozialen und sportlichen Anlässen in den 

Gemeinden des Bezirkes Pfäffikon. Zudem bildet die GGBP zusammen mit der Gemein-

nützigen Gesellschaft des Bezirkes Hinwil die Trägerschaft der unentgeltlichen Rechts-

auskunftsstelle Zürcher Oberland in Wetzikon. Im Weiteren setzt sich die GGBP für die  

Förderung der Freiwilligenarbeit ein.

Dieses Engagement ist dank den treuen Mitgliedern und der grosszügigen Unterstüt-

zung durch die Clientis Zürcher Regionalbank möglich.

Mitgliedschaft bei der GGBP
Wer der GGBP beitritt, ist gleichzeitig Mitglied bei der Bezirksgesellschaft und der 

Ortssektion des Wohnortes. Die Mitgliederbeitäge werden von der Bezirksgesellschaft 

eingezogen. Die Einnahmen werden mit den Ortssektionen geteilt.


